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BEGRÜNDUNG 

1. KONTEXT DES DELEGIERTEN RECHTSAKTS 

In der Verordnung (EU) 2017/625 des Europäischen Parlaments und des Rates sind 
Vorschriften für die Durchführung amtlicher Kontrollen durch die zuständigen 
Behörden der Mitgliedstaaten festgelegt. Darin ist vorgesehen, dass bestimmte aus 
Drittländern stammende Kategorien von Tieren und Waren von amtlichen Kontrollen 
an Grenzkontrollstellen der ersten Ankunft in der Union ausgenommen werden 
können.  

In Artikel 48 der Verordnung (EU) 2017/625 ist vorgesehen, dass bestimmte in die 
Union eingeführte Kategorien von Tieren und Waren von amtlichen Kontrollen an 
Grenzkontrollstellen ausgenommen werden können.  

Auf Grundlage von Artikel 48 der Verordnung (EU) 2017/625 werden im 
vorliegenden Entwurf einer delegierten Verordnung Vorschriften für die Fälle und 
Bedingungen festgelegt, in bzw. unter denen bestimmte Kategorien von Tieren und 
Waren an Grenzkontrollstellen von amtlichen Kontrollen ausgenommen sind, 
insbesondere um den Unternehmern und den Zollbehörden unnötigen Aufwand zu 
ersparen.  

Mit dem vorliegenden Entwurf einer delegierten Verordnung wird die Verordnung 
(EG) Nr. 206/2009 über die Einfuhr für den persönlichen Verbrauch bestimmter 
Mengen von Erzeugnissen tierischen Ursprungs in die Union ersetzt und aufgehoben 
und die Verordnung (EU) Nr. 142/2011 der Kommission über für wissenschaftliche 
Zwecke eingeführte tierische Nebenprodukte geändert (Streichung von Artikel 27 
Absatz 2). 

Die Bestimmungen dieses Entwurfs einer delegierten Verordnung gelten ab dem 
14. Dezember 2019. 

2. KONSULTATIONEN VOR ANNAHME DES RECHTSAKTS 

Es wurden die Sachverständigengruppe der Kommission und der Mitgliedstaaten 
„Amtliche Kontrollen“ (E00911) und Interessenträger konsultiert. 

Die informellen Gespräche trugen zur Ausarbeitung eines Entwurfs bei, dessen Inhalt 
unstrittig ist. 

Die Öffentlichkeit hatte die Möglichkeit, über die Kommissionswebsite 
(https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_de) Rückmeldungen 
zum Entwurf der delegierten Verordnung zu geben; es ging eine Stellungnahme ein. 
Darin wurde vorgeschlagen, eingeführte Zierfische aus Tierschutzgründen von 
Warenuntersuchungen auszunehmen. In dieser Verordnung wird eine solche 
Ausnahme nur für Zierfische vorgesehen, die im Rahmen einer Verbringung zu 
nichtkommerziellen Zwecken in die Union verbracht werden, für andere Fälle sind 
jedoch keine Ausnahmen vorgesehen. Es wurde keine Folgenabschätzung 
durchgeführt, da von der delegierten Verordnung keine erheblichen negativen 
Auswirkungen zu erwarten sind. 

3. RECHTLICHE ASPEKTE DES DELEGIERTEN RECHTSAKTS 

Rechtsgrundlage der delegierten Verordnung ist Artikel 48 Buchstaben b bis f der 
Verordnung (EU) 2017/625, demzufolge die Kommission tätig werden muss. 
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DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) .../... DER KOMMISSION 

vom 10.10.2019 

zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/625 des Europäischen Parlaments und des 
Rates hinsichtlich bestimmter Kategorien von Tieren und Waren, die von amtlichen 

Kontrollen an Grenzkontrollstellen ausgenommen sind, hinsichtlich besonderer 
Kontrollen des persönlichen Gepäcks von Fahrgästen bzw. Passagieren und von für 
natürliche Personen bestimmten Kleinsendungen von Waren, die nicht in Verkehr 
gebracht werden sollen, sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 142/2011 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EU) 2017/625 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
15. März 2017 über amtliche Kontrollen und andere amtliche Tätigkeiten zur Gewährleistung 
der Anwendung des Lebens- und Futtermittelrechts und der Vorschriften über Tiergesundheit 
und Tierschutz, Pflanzengesundheit und Pflanzenschutzmittel, zur Änderung der 
Verordnungen (EG) Nr. 999/2001, (EG) Nr. 396/2005, (EG) Nr. 1069/2009, (EG) 
Nr. 1107/2009, (EU) Nr. 1151/2012, (EU) Nr. 652/2014, (EU) 2016/429 und (EU) 2016/2031 
des Europäischen Parlaments und des Rates, der Verordnungen (EG) Nr. 1/2005 und (EG) 
Nr. 1099/2009 des Rates sowie der Richtlinien 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 
2008/119/EG und 2008/120/EG des Rates und zur Aufhebung der Verordnungen (EG) 
Nr. 854/2004 und (EG) Nr. 882/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates, der 
Richtlinien 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/EG, 96/93/EG 
und 97/78/EG des Rates und des Beschlusses 92/438/EWG des Rates (Verordnung über 
amtliche Kontrollen)1, insbesondere auf Artikel 48 Buchstaben b, c, d, e und f, Artikel 53 
Absatz 1 Buchstabe d Ziffer ii und Artikel 77 Absatz 1 Buchstabe k,  

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Mit Artikel 48 der Verordnung (EU) 2017/625 wird der Kommission die Befugnis 
übertragen, Vorschriften hinsichtlich bestimmter Kategorien von Tieren und Waren zu 
erlassen, die von amtlichen Kontrollen an Grenzkontrollstellen ausgenommen sind, 
sowie hinsichtlich der Frage, wann dies gerechtfertigt ist. Mit Artikel 53 Absatz 1 
Buchstabe d Ziffer ii der Verordnung (EU) 2017/625 wird der Kommission die 
Befugnis übertragen, Vorschriften für bestimmte amtliche Kontrollaufgaben von 
Zollbehörden oder anderen Behörden hinsichtlich des persönlichen Gepäcks von 
Fahrgästen bzw. Passagieren zu erlassen, sofern diese Aufgaben nicht bereits in den 
Zuständigkeitsbereich dieser Behörden fallen. 

(2) Diese Vorschriften sind inhaltlich miteinander verbunden und viele davon sind parallel 
anzuwenden. Im Interesse der Einfachheit und Transparenz und einer leichteren 
Anwendung sowie der Vermeidung von Mehrfachregelungen sollten sie daher in 
einem einzigen Rechtsakt und nicht in mehreren Einzelrechtsakten mit zahlreichen 
Querverweisen und der Gefahr von Überschneidungen festgelegt werden. Die 

                                                 
1 ABl. L 95 vom 7.4.2017, S. 1. 
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Vorschriften dienen häufig gemeinsamen Zwecken und beziehen sich auf einander 
ergänzende Tätigkeiten von Unternehmern und zuständigen Behörden. Daher ist es 
angezeigt, diese Vorschriften in einer einzigen delegierten Verordnung 
zusammenzufassen. 

(3) Wenn Vorschriften für Ausnahmen von amtlichen Kontrollen an Grenzkontrollstellen 
erlassen werden, sollten Bedingungen, zum Beispiel angemessene 
Kontrollvorkehrungen, festgelegt werden, um zu gewährleisten, dass der Eingang 
dieser Tiere und Waren in die Union keine unannehmbaren Risiken für die öffentliche 
Gesundheit sowie die Tier- und die Pflanzengesundheit birgt.  

(4) Es gelten bereits gemäß der Richtlinie 97/78/EG des Rates2 Ausnahmen von amtlichen 
Kontrollen an Grenzkontrollstellen für Erzeugnisse, die im persönlichen Gepäck von 
Reisenden mitgeführt werden, zur Verpflegung des Personals und der Reisenden in 
Beförderungsmitteln im grenzüberschreitenden Verkehr mitgeführt werden, sowie in 
Kleinsendungen an Privatpersonen eingehen. Da die Richtlinie 97/78/EG mit Wirkung 
vom 14. Dezember 2019 aufgehoben wird, sollten im Interesse der Rechtsklarheit und 
zur Gewährleistung einer kohärenten Anwendung dieser Ausnahmen Bestimmungen 
über derartige Ausnahmen in dieser Verordnung festgelegt werden. Sie betreffen 
bestimmte Kategorien von Tieren und Waren, die zwar in die Union verbracht, aber 
nicht in Verkehr gebracht werden. 

(5) Um die Kohärenz des Unionsrechts zu gewährleisten, sollten die Mitgliedstaaten 
weiterhin – wie von der Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 des Europäischen 
Parlaments und des Rates3 vorgeschrieben – angemessene risikobasierte Kontrollen 
zur Verhinderung der Einschleppung invasiver gebietsfremder Arten in die Union 
durchführen. 

(6) Im Interesse der Förderung wissenschaftlicher Tätigkeiten ist es gerechtfertigt, 
bestimmte für wissenschaftliche Zwecke bestimmte Kategorien von Tieren und Waren 
von amtlichen Kontrollen an Grenzkontrollstellen auszunehmen. 

(7) Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse und andere Gegenstände im Sinne des Artikels 47 
Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung (EU) 2017/625, die für wissenschaftliche 
Zwecke bestimmt sind, sollten unter bestimmten Bedingungen von 
Nämlichkeitskontrollen und Warenuntersuchungen an Grenzkontrollstellen 
ausgenommen werden, da gemäß Artikel 48 der Verordnung (EU) 2016/2031 des 
Europäischen Parlaments und des Rates4 angemessene Schutzmaßnahmen festgelegt 
worden sind. 

(8) Gemäß Artikel 48 Buchstaben d und e der Verordnung (EU) 2017/625 sollten 
Erzeugnisse, die im persönlichen Gepäck von Fahrgästen bzw. Passagieren für den 
eigenen Bedarf oder die eigene Verwendung mitgeführt werden, und für natürliche 
Personen bestimmte Kleinsendungen von Waren, die nicht in Verkehr gebracht 

                                                 
2 Richtlinie 97/78/EG des Rates vom 18. Dezember 1997 zur Festlegung von Grundregeln für die 

Veterinärkontrollen von aus Drittländern in die Gemeinschaft eingeführten Erzeugnissen (ABl. L 24 
vom 30.1.1998, S. 9). 

3 Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2014 
über die Prävention und das Management der Einbringung und Ausbreitung invasiver gebietsfremder 
Arten (ABl. L 317 vom 4.11.2014, S. 35). 

4 Verordnung (EU) 2016/2031 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2016 über 
Maßnahmen zum Schutz vor Pflanzenschädlingen, zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 228/2013, 
(EU) Nr. 652/2014 und (EU) Nr. 1143/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur 
Aufhebung der Richtlinien 69/464/EWG, 74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 
2006/91/EG und 2007/33/EG des Rates (ABl. L 317 vom 23.11.2016, S. 4). 
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werden sollen, von amtlichen Kontrollen an Grenzkontrollstellen ausgenommen sein. 
In Bezug auf für natürliche Personen bestimmte Kleinsendungen von Waren, die nicht 
in Verkehr gebracht werden sollen, sollten die Mitgliedstaaten risikobasierte 
Kontrollen durchführen. Das mögliche Risiko der Einschleppung von 
Krankheitserregern oder Krankheiten in die Union durch die Einfuhr von Erzeugnissen 
tierischen Ursprungs sollte bei den Maßnahmen zur Regelung der Einfuhr solcher 
Sendungen oder Erzeugnisse berücksichtigt werden. 

(9) Um sicherzustellen, dass die Risiken für die öffentliche Gesundheit sowie die Tier- 
und die Pflanzengesundheit auf ein Mindestmaß reduziert werden, sollten die 
Mitgliedstaaten mindestens einmal jährlich ihre spezifischen Kontrollmechanismen 
und Maßnahmen in Bezug auf Waren überprüfen, die im persönlichen Gepäck von 
Fahrgästen bzw. Passagieren mitgeführt werden, und diese Mechanismen und 
Maßnahmen jährlich nach der Hauptreisesaison auf den neuesten Stand bringen. 

(10) Die Verordnung (EU) Nr. 576/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates5 und 
die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 577/2013 der Kommission6 enthalten 
Vorschriften für bestimmte Arten von Heimtieren, die von ihren Eigentümern oder 
einer ermächtigten Person im Rahmen von Verbringungen zu nichtkommerziellen 
Zwecken aus Drittländern in die Union mitgeführt werden. Der mit solchen 
Verbringungen verbundene Verwaltungsaufwand sollte minimiert werden, wobei 
gleichzeitig ein ausreichendes Maß an Sicherheit in Bezug auf die damit verbundenen 
Risiken für die öffentliche Gesundheit und die Tiergesundheit sichergestellt werden 
sollte. Überdies sollten die Mitgliedstaaten nur Verbringungen von Heimvögeln in die 
Union zulassen, die der Entscheidung 2007/25/EG der Kommission7 entsprechen.  

(11) Mit Artikel 48 Buchstabe f der Verordnung (EU) 2017/625 wird der Kommission die 
Befugnis übertragen, Vorschriften für Ausnahmen von amtlichen Kontrollen an 
Grenzkontrollstellen für Heimtiere zu erlassen, die zu privaten und nicht zu 
Handelszwecken gehalten werden. Die Vorschriften dieser Verordnung über 
Ausnahmen sollten die Verpflichtung der Mitgliedstaaten unberührt lassen, amtliche 
Kontrollen zur Einhaltung der Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 und der Verordnung 
(EG) Nr. 865/2006 der Kommission8 durchzuführen. 

(12) Um den Bürgerinnen und Bürgern klare und zugängliche Informationen darüber 
bereitzustellen, welche Vorschriften für die Verbringung bestimmter Heimtiere in die 
Union zu nichtkommerziellen Zwecken gelten, sollten die Mitgliedstaaten verpflichtet 
werden, diese Informationen der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 

                                                 
5 Verordnung (EU) Nr. 576/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juni 2013 über die 

Verbringung von Heimtieren zu anderen als Handelszwecken und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 998/2003 (ABl. L 178 vom 28.6.2013, S. 1). 

6 Durchführungsverordnung (EU) Nr. 577/2013 der Kommission vom 28. Juni 2013 zu den Muster-
Identifizierungsdokumenten für die Verbringung von Hunden, Katzen und Frettchen zu anderen als 
Handelszwecken, zur Erstellung der Listen der Gebiete und Drittländer sowie zur Festlegung der 
Anforderungen an Format, Layout und Sprache der Erklärungen zur Bestätigung der Einhaltung 
bestimmter Bedingungen gemäß der Verordnung (EU) Nr. 576/2013 des Europäischen Parlaments und 
des Rates (ABl. L 178 vom 28.6.2013, S. 109). 

7 Entscheidung 2007/25/EG der Kommission vom 22. Dezember 2006 hinsichtlich bestimmter 
Maßnahmen zum Schutz gegen die hoch pathogene Aviäre Influenza und zur Regelung der 
Verbringung von Heimvögeln, die von ihren Besitzern aus Drittländern mitgeführt werden, ABl. L 8 
vom 13.1.2007, S. 29. 

8 Verordnung (EG) Nr. 865/2006 der Kommission vom 4. Mai 2006 mit Durchführungsbestimmungen 
zur Verordnung (EG) Nr. 338/97 des Rates über den Schutz von Exemplaren wild lebender Tier- und 
Pflanzenarten durch Überwachung des Handels (ABl. L 166 vom 19.6.2006, S. 1). 
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(13) Wie hoch das Risiko einer Einschleppung von Tierseuchen und Krankheitserregern für 
die öffentliche Gesundheit und die Tiergesundheit ist, hängt von verschiedenen 
Faktoren ab, zum Beispiel von der Art des Erzeugnisses, der Tierart, von der die 
Erzeugnisse gewonnen wurden, und der Wahrscheinlichkeit des Auftretens von 
Krankheitserregern. In der Verordnung (EG) Nr. 206/2009 der Kommission9 sind 
bereits umfassende Unionsvorschriften zum Schutz gegen die Einschleppung von 
Tierseuchen und Krankheitserregern festgelegt. Da mit der vorliegenden Verordnung 
Vorschriften festgelegt werden, die in den Geltungsbereich der Verordnung (EG) 
Nr. 206/2009 fallen, sollte die genannte Verordnung zum Geltungsbeginn der 
vorliegenden Verordnung aufgehoben werden. 

(14) Die Verordnung (EU) Nr. 142/2011 der Kommission10 sollte hinsichtlich der 
Ausnahme bestimmter Proben für Forschungs- und Diagnosezwecke von 
Veterinärkontrollen an den Grenzkontrollstellen geändert werden, da dieser 
Sachverhalt in der vorliegenden Verordnung geregelt wird. 

(15) Die Verordnung (EU) 2017/625 gilt ab dem 14. Dezember 2019. Daher sollten die in 
der vorliegenden Verordnung festgelegten Bestimmungen ab diesem Datum gelten. 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Gegenstand 

In dieser Verordnung wird geregelt, in welchen Fällen und unter welchen Bedingungen 
bestimmte Kategorien von Tieren und Waren von amtlichen Kontrollen an 
Grenzkontrollstellen ausgenommen sind und in welchen Fällen und unter welchen 
Bedingungen bestimmte Kontrollaufgaben hinsichtlich des persönlichen Gepäcks von 
Fahrgästen bzw. Passagieren von Zollbehörden oder anderen Behörden wahrgenommen 
werden können, sofern diese Aufgaben nicht bereits in den Zuständigkeitsbereich dieser 
Behörden fallen.  

Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

1. „Proben für Forschungs- und Diagnosezwecke“ Proben für Forschungs- und 
Diagnosezwecke im Sinne des Anhangs I Nummer 38 der Verordnung (EU) 
Nr. 142/2011; 

2. „IMSOC“ das Informationsmanagementsystem für amtliche Kontrollen gemäß 
Artikel 131 der Verordnung (EU) 2017/625; 

                                                 
9 Verordnung (EG) Nr. 206/2009 der Kommission vom 5. März 2009 über die Einfuhr für den 

persönlichen Verbrauch bestimmter Mengen von Erzeugnissen tierischen Ursprungs in die 
Gemeinschaft und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 136/2004 (ABl. L 77 vom 24.3.2009, S. 1). 

10 Verordnung (EU) Nr. 142/2011 der Kommission vom 25. Februar 2011 zur Durchführung der 
Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates mit Hygienevorschriften 
für nicht für den menschlichen Verzehr bestimmte tierische Nebenprodukte sowie zur Durchführung der 
Richtlinie 97/78/EG des Rates hinsichtlich bestimmter gemäß der genannten Richtlinie von 
Veterinärkontrollen an der Grenze befreiter Proben und Waren (ABl. L 54 vom 26.2.2011, S. 1). 
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3. „frische Fischereierzeugnisse“ frische Fischereierzeugnisse im Sinne des Anhangs I 
Nummer 3.5 der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 des Europäischen Parlaments und 
des Rates11; 

4. „zubereitete Fischereierzeugnisse“ zubereitete Fischereierzeugnisse im Sinne des 
Anhangs I Nummer 3.6 der Verordnung (EG) Nr. 853/2004; 

5. „verarbeitete Fischereierzeugnisse“ verarbeitete Fischereierzeugnisse im Sinne des 
Anhangs I Nummer 7.4 der Verordnung (EG) Nr. 853/2004; 

6. „Heimtier“ ein Heimtier im Sinne des Artikels 4 Nummer 11 der Verordnung (EU) 
Nr. 2016/429 des Europäischen Parlaments und des Rates12; 

7. „Verbringung zu nichtkommerziellen Zwecken“ eine Verbringung zu 
nichtkommerziellen Zwecken im Sinne des Artikels 4 Nummer 14 der Verordnung 
(EU) 2016/429; 

8. „Heimtierfutter“ Heimtierfutter im Sinne des Anhangs I Nummer 19 der Verordnung 
(EU) Nr. 142/2011. 

Artikel 3 
Für wissenschaftliche Zwecke bestimmte Tiere 

(1) Wirbellose Tiere, die für wissenschaftliche Zwecke in Bereichen wie Forschung, 
Bildung oder Produktentwicklungsforschung bestimmt sind, sind – mit Ausnahme 
der gemäß Artikel 15 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 
durchzuführenden Kontrollen – von amtlichen Kontrollen an Grenzkontrollstellen 
ausgenommen, sofern: 

a) sie den Tiergesundheitsanforderungen im Sinne des Artikels 1 Absatz 2 
Buchstabe d der Verordnung (EU) 2017/625 entsprechen; 

b) ihr Eingang in die Union zu diesem Zweck von der zuständigen Behörde des 
Bestimmungsmitgliedstaats vorab genehmigt wurde; 

c) sie selbst und ihre Folgeprodukte – mit Ausnahme der für wissenschaftliche 
Zwecke verwendeten Mengen – nach Ausführung der mit den 
wissenschaftlichen Zwecken verbundenen Tätigkeiten entweder beseitigt oder 
in das Ursprungsdrittland zurückgesandt werden. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für Honigbienen (Apis mellifera), Hummeln (Bombus spp), 
Weichtiere des Stammes Mollusca und Krebstiere des Unterstammes Crustacea. 

Artikel 4 

Proben für Forschungs- und Diagnosezwecke 

(1) Die zuständige Behörde kann Proben für Forschungs- und Diagnosezwecke von 
amtlichen Kontrollen an Grenzkontrollstellen ausnehmen, sofern: 

a) die zuständige Behörde des Bestimmungsmitgliedstaats dem Verwender der Proben 
vorab eine Genehmigung für ihre Einfuhr in die Union gemäß Artikel 27 Absatz 1 

                                                 
11 Verordnung (EG) Nr. 853/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 mit 

spezifischen Hygienevorschriften für Lebensmittel tierischen Ursprungs (ABl. L 139 vom 30.4.2004, 
S. 55). 

12 Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 zu 
Tierseuchen und zur Änderung und Aufhebung einiger Rechtsakte im Bereich der Tiergesundheit 
(„Tiergesundheitsrecht“) (ABl. L 84 vom 31.3.2016, S. 1). 
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der Verordnung (EU) Nr. 142/2011 erteilt hat und diese Genehmigung in einem von 
dieser Behörde ausgestellten amtlichen Dokument vermerkt ist; 

b) sie von dem in Buchstabe a genannten amtlichen Dokument oder einer Kopie davon 
begleitet werden, bis sie den in Buchstabe a genannten Verwender oder – in dem in 
Buchstabe c genannten Fall – die Eingangsgrenzkontrollstelle erreichen; 

c) der Unternehmer im Fall des Eingangs in die Union über einen anderen Mitgliedstaat 
als den Bestimmungsmitgliedstaat die Proben an einer Grenzkontrollstelle vorführt. 

(2) In dem in Absatz 1 Buchstabe c genannten Fall informiert die zuständige Behörde 
der Grenzkontrollstelle die zuständige Behörde des Bestimmungsmitgliedstaats über 
das IMSOC über die Einfuhr der Proben. 

Artikel 5 

Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse und andere Gegenstände, die für wissenschaftliche Zwecke 
bestimmt sind 

(1) Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse und andere Gegenstände sind – mit Ausnahme der 
gemäß Artikel 15 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 durchzuführenden 
Kontrollen – von Nämlichkeitskontrollen und Warenuntersuchungen an 
Grenzkontrollstellen ausgenommen, sofern sie im Einklang mit Artikel 48 Absatz 1 
der Verordnung (EU) Nr. 2016/2031 für wissenschaftliche Zwecke bestimmt sind. 

(2) Die zuständige Behörde der Grenzkontrollstelle der ersten Ankunft der Sendung 
führt Dokumentenprüfungen hinsichtlich der in Artikel 48 Absatz 1 der Verordnung 
(EU) Nr. 2016/2031 genannten Genehmigung durch. Bei festgestellten Verstößen 
oder bei einem Verdacht kann die zuständige Behörde der Grenzkontrollstelle der 
ersten Ankunft Nämlichkeitskontrollen und Warenuntersuchungen bei der Sendung 
vornehmen oder die von der zuständigen Behörde benannte Person, die für die 
Quarantänestation oder geschlossene Anlage verantwortlich ist, zur Durchführung 
solcher Kontrollen auffordern. 

(3) Fordert die zuständige Behörde der Grenzkontrollstelle der ersten Ankunft der 
Sendung die von der zuständigen Behörde benannte Person, die für die 
Quarantänestation oder geschlossene Anlage verantwortlich ist, zur Durchführung 
von Nämlichkeitskontrollen und Warenuntersuchungen auf, informiert die 
zuständige Behörde der Grenzkontrollstelle der ersten Ankunft der Sendung über das 
IMSOC die zuständige Behörde der Quarantänestation oder geschlossenen Anlage 
über die Ergebnisse der Dokumentenprüfungen und über den anschließenden Abgang 
der Sendung zur Quarantänestation oder geschlossenen Anlage. Die zuständige 
Behörde der Quarantänestation oder geschlossenen Anlage informiert die zuständige 
Behörde der Grenzkontrollstelle der ersten Ankunft der Sendung über das IMSOC 
über das Eintreffen der Sendung in der Quarantänestation oder geschlossenen 
Anlage. Die zuständige Behörde der Quarantänestation oder geschlossenen Anlage 
führt Nämlichkeitskontrollen und Warenuntersuchungen durch. 

Artikel 6 
Erzeugnisse tierischen Ursprungs und zusammengesetzte Erzeugnisse, die sich an Bord 

von international eingesetzten Verkehrsmitteln befinden, nicht entladen werden und zum 
Verbrauch durch das Personal und die Fahrgäste bzw. Passagiere bestimmt sind 

(1) Erzeugnisse tierischen Ursprungs und zusammengesetzte Erzeugnisse sind von 
amtlichen Kontrollen an Grenzkontrollstellen ausgenommen, sofern 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=78278&code1=VER&code2=&gruppen=Link:142/2011;Nr:142;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=78278&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1143/2014;Nr:1143;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=78278&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/2031;Nr:2016;Year:2031&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=78278&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/2031;Nr:2016;Year:2031&comp=


 

DE 8  DE 

a) sie zum Verbrauch durch das Personal und die Fahrgäste bzw. Passagiere an 
Bord von international eingesetzten Verkehrsmitteln bestimmt sind; und 

b) sie nicht auf dem Gebiet der Union entladen werden. 

(2) Die direkte Beförderung von Waren im Sinne des Absatzes 1, die in einem Hafen 
entladen werden, von einem international eingesetzten Verkehrsmittel zu einem 
anderen international eingesetzten Verkehrsmittel ist von amtlichen Kontrollen an 
Grenzkontrollstellen ausgenommen, sofern: 

a) sie mit Genehmigung der zuständigen Behörde der Grenzkontrollstelle 
stattfindet; und 

b) sie unter zollamtlicher Überwachung erfolgt. 

(3) Der für die in Absatz 1 genannten Waren verantwortliche Unternehmer beantragt die 
in Absatz 2 Buchstabe a genannte Genehmigung vor der Beförderung dieser Waren 
von einem international eingesetzten Verkehrsmittel zu einem anderen international 
eingesetzten Verkehrsmittel. 

Artikel 7 
Waren, die im persönlichen Gepäck von Fahrgästen bzw. Passagieren für den eigenen 

Bedarf oder die eigene Verwendung mitgeführt werden 

Erzeugnisse tierischen Ursprungs, zusammengesetzte Erzeugnisse, Folgeprodukte tierischer 
Nebenprodukte, Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse und andere Gegenstände, die im persönlichen 
Gepäck von Fahrgästen bzw. Passagieren für den eigenen Bedarf oder die eigene Verwendung 
mitgeführt werden, sind von amtlichen Kontrollen an Grenzkontrollstellen ausgenommen, 
sofern sie mindestens einer der folgenden Kategorien angehören: 

a) Waren, die in Anhang I Teil 1 aufgeführt sind, sofern deren Gewicht 
zusammengenommen 2 kg nicht übersteigt; 

b) Erzeugnisse, bei denen es sich um ausgenommene frische Fischereierzeugnisse, 
zubereitete Fischereierzeugnisse oder verarbeitete Fischereierzeugnisse handelt, 
sofern deren Gewicht zusammengenommen 20 kg oder das Gewicht eines Fisches 
nicht übersteigt (maßgeblich ist der höhere der beiden Werte); 

c) andere als die in den Buchstaben a und b dieses Artikels genannten sowie andere als 
die in Anhang I Teil 2 genannten Waren, sofern deren Gewicht zusammengenommen 
2 kg nicht übersteigt; 

d) Pflanzen, mit Ausnahme von zum Anpflanzen bestimmten Pflanzen, 
Pflanzenerzeugnisse und andere Gegenstände; 

e) Waren, mit Ausnahme von zum Anpflanzen bestimmten Pflanzen, die aus Andorra, 
Island, Liechtenstein, Norwegen, San Marino oder der Schweiz stammen; 

f) Fischereierzeugnisse, die aus den Färöern oder Grönland stammen; 

g) Waren, mit Ausnahme von zum Anpflanzen bestimmten Pflanzen und mit Ausnahme 
von Fischereierzeugnissen, die aus den Färöern oder Grönland stammen, sofern 
deren Gewicht zusammengenommen 10 kg nicht übersteigt. 
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Artikel 8 
Informationen zu Waren, die im persönlichen Gepäck von Fahrgästen bzw. Passagieren 

für den eigenen Bedarf oder die eigene Verwendung mitgeführt werden 

(1) An allen Unionseingangsorten macht die zuständige Behörde anhand eines der in 
Anhang II enthaltenen Plakate Informationen in mindestens einer der Amtssprachen 
des Mitgliedstaats der Einfuhr in die Union an für Fahrgäste bzw. Passagiere aus 
Drittländern unübersehbaren Stellen kenntlich. 

(2) Die zuständige Behörde kann die in Absatz 1 genannten Informationen durch weitere 
Angaben ergänzen, darunter: 

a) die in Anhang III enthaltenen Informationen; 

b) an die örtlichen Gegebenheiten angepasste Informationen. 

(3) Internationale Personenbeförderungsunternehmen, einschließlich Flughafen- und 
Hafenbetreiber, Eisenbahnunternehmen sowie Reisebüros: 

a) machen ihre Kunden auf die in Artikel 7 und in diesem Artikel festgelegten 
Vorschriften aufmerksam und vermitteln ihnen hierzu insbesondere die in den 
Anhängen II und III enthaltenen Informationen; 

b) gestatten, dass die zuständige Behörde die Informationen gemäß den 
Absätzen 1 und 2 in ihren Räumlichkeiten an für Fahrgäste bzw. Passagiere aus 
Drittländern unübersehbaren Stellen kenntlich macht. 

Artikel 9 
Besondere amtliche Kontrollen von Waren, die im persönlichen Gepäck von Fahrgästen 

bzw. Passagieren mitgeführt werden 

(1) Für Waren, die im persönlichen Gepäck von Fahrgästen bzw. Passagieren mitgeführt 
werden, organisieren die zuständigen Behörden, die Zollbehörden oder andere 
verantwortliche Behörden in Zusammenarbeit mit den Flughafen- und 
Hafenbetreibern, Eisenbahnunternehmen sowie den für andere Eingangsorte 
verantwortlichen Betreibern bzw. Unternehmen besondere amtliche Kontrollen an 
den Unionseingangsorten. Diese besonderen amtlichen Kontrollen sind risikobasiert 
und wirksam. 

(2) Die in Absatz 1 dieses Artikels genannten Kontrollen:  

a) zielen insbesondere darauf ab, festzustellen, ob in Artikel 7 genannte Waren 
mitgeführt werden; 

b) zielen darauf ab, zu überprüfen, dass die in Artikel 7 festgelegten Bedingungen 
eingehalten werden; und 

c) werden mit geeigneten Mitteln durchgeführt, zu denen der Einsatz von 
Scannern oder speziell ausgebildeten Spürhunden zur Überprüfung großer 
Warenmengen gehört. 

(3) Die zuständigen Behörden, die Zollbehörden oder andere verantwortliche Behörden, 
die amtliche Kontrollen durchführen:  

a) verfolgen das Ziel, die Waren zu ermitteln, die gegen die in Artikel 7 
genannten Vorschriften verstoßen; 

b) stellen sicher, dass nicht vorschriftsmäßige Waren im Einklang mit den 
nationalen Rechtsvorschriften und gegebenenfalls im Einklang mit den 
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Artikeln 197 bis 199 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates13 beschlagnahmt und zerstört werden; 

c) überprüfen mindestens einmal jährlich jeweils vor dem 1. Oktober die von 
ihnen angewandten Mechanismen und Maßnahmen, ermitteln, inwieweit die 
Vorschriften eingehalten wurden, und passen diese Mechanismen und 
Maßnahmen erforderlichenfalls risikobasiert an, um die in Absatz 2 
Buchstaben a und b festgelegten Ziele zu erreichen. 

(4) Die in Absatz 3 Buchstabe c genannte Überprüfung gewährleistet, dass die Risiken 
für die öffentliche Gesundheit sowie die Tier- und die Pflanzengesundheit auf ein 
Mindestmaß reduziert werden.  

Bei der Überprüfung wird insbesondere Folgendes berücksichtigt: 

a) Daten zur ungefähren Anzahl von Sendungen, die gegen die in Artikel 7 
festgelegten Vorschriften verstoßen; 

b) die Anzahl der durchgeführten besonderen amtlichen Kontrollen; 

c) die quantifizierte Gesamtmenge der beschlagnahmten und zerstörten 
Sendungen, die im persönlichen Gepäck von Fahrgästen bzw. Passagieren 
festgestellt wurden und die gegen Artikel 7 verstießen; und 

d) sonstige sachdienliche Informationen. 

Artikel 10 
Für natürliche Personen bestimmte Kleinsendungen von Waren, die nicht in Verkehr 

gebracht werden sollen 

(1) Kleinsendungen von Erzeugnissen tierischen Ursprungs, zusammengesetzten 
Erzeugnissen, Folgeprodukten tierischer Nebenprodukte, Pflanzen, 
Pflanzenerzeugnissen und anderen Gegenständen, die für natürliche Personen 
bestimmt sind und nicht in Verkehr gebracht werden sollen, sind von amtlichen 
Kontrollen an Grenzkontrollstellen ausgenommen, sofern sie mindestens einer der in 
Artikel 7 aufgeführten Kategorien angehören. 

(2) Die Mitgliedstaaten führen besondere amtliche Kontrollen dieser Waren im Einklang 
mit Artikel 9 durch.  

(3) Die Postdienstleister machen ihre Kunden auf die in Absatz 1 festgelegten 
Vorschriften aufmerksam und stellen insbesondere die in Anhang III enthaltenen 
Informationen bereit. 

Artikel 11 
Heimtiere 

Heimtiere, die im Rahmen einer Verbringung zu nichtkommerziellen Zwecken in die Union 
verbracht werden, sind – mit Ausnahme der gemäß Artikel 15 Absatz 2 der Verordnung (EU) 
Nr. 1143/2014 durchgeführten Kontrollen sowie der amtlichen Kontrollen zur Überprüfung 
der Einhaltung von Artikel 57 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 865/2006 – von amtlichen 
Kontrollen an Grenzkontrollstellen ausgenommen, und zwar: 

                                                 
13 Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Oktober 2013 zur 

Festlegung des Zollkodex der Union (ABl. L 269 vom 10.10.2013, S. 1). 
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a) Tiere der in Anhang I Teil A der Verordnung (EU) Nr. 576/2013 aufgeführten Arten, 
die: 

i) die Bedingungen gemäß Artikel 5 Absatz 1 oder Artikel 5 Absatz 2 der 
Verordnung (EU) Nr. 576/2013 erfüllen und aus einem Gebiet oder Drittland 
verbracht werden, das in Anhang II Teil 1 der Durchführungsverordnung (EU) 
Nr. 577/2013 aufgeführt ist, sofern sie Dokumentenprüfungen und 
Nämlichkeitskontrollen im Einklang mit Artikel 33 sowie gegebenenfalls 
Standardkontrollen vor Ort im Einklang mit Artikel 5 Absatz 3 der Verordnung 
(EU) Nr. 576/2013 unterzogen werden; oder 

ii) die Bedingungen gemäß Artikel 5 Absatz 1 oder Artikel 5 Absatz 2 der 
Verordnung (EU) Nr. 576/2013 erfüllen und aus einem Gebiet oder Drittland 
verbracht werden, das in Anhang II Teil 2 der Durchführungsverordnung (EU) 
Nr. 577/2013 aufgeführt ist, sofern sie Dokumentenprüfungen und 
Nämlichkeitskontrollen im Einklang mit Artikel 34 sowie gegebenenfalls 
Standardkontrollen vor Ort im Einklang mit Artikel 5 Absatz 3 der Verordnung 
(EU) Nr. 576/2013 unterzogen werden; oder 

iii) die Bedingungen gemäß Artikel 10 Absatz 3 der Verordnung (EU) 
Nr. 576/2013 erfüllen, sofern Prüfungen im Einklang mit der in Artikel 10 
Absatz 3 Buchstabe a der genannten Verordnung vorgesehenen Genehmigung 
und der in Artikel 10 Absatz 3 Buchstabe b der genannten Verordnung 
festgelegten Anforderungen durchgeführt werden; oder 

iv) die Bedingungen gemäß Artikel 32 der Verordnung (EU) Nr. 576/2013 
erfüllen, sofern Prüfungen im Einklang mit der in Artikel 32 Absatz 1 
Buchstabe a der genannten Verordnung vorgesehenen Genehmigung 
durchgeführt werden; 

b) in Anhang I Teil B der Verordnung (EU) Nr. 576/2013 aufgeführte Vögel, sofern: 

i) ihre Verbringung von den Mitgliedstaaten im Einklang mit Artikel 1 Absatz 1 
der Entscheidung 2007/25/EG genehmigt wurde; und 

ii) sie gemäß Artikel 2 der Entscheidung 2007/25/EG Veterinärkontrollen 
unterzogen werden; 

c) Vögel, die in Anhang I Teil B der Verordnung (EU) Nr. 576/2013 aufgeführt sind 
und aus Andorra, den Färöern, Grönland, Island, Liechtenstein, Monaco, Norwegen, 
San Marino, der Schweiz und dem Staat Vatikanstadt in die Union verbracht werden; 

d) Tierarten, mit Ausnahme von Vögeln, die in Anhang I Teil B der Verordnung (EU) 
Nr. 576/2013 aufgeführt sind. 

Artikel 12 
Informationen über Heimtiere 

(1) An allen Unionseingangsorten macht die zuständige Behörde die in dem in 
Anhang IV enthaltenen Plakat angegebenen Informationen in mindestens einer der 
Amtssprachen des Mitgliedstaats der Einfuhr in die Union an für Fahrgäste bzw. 
Passagiere aus Drittländern unübersehbaren Stellen durch auffällige Aushänge 
kenntlich. 

(2) Internationale Personenbeförderungsunternehmen, einschließlich Flughafen- und 
Hafenbetreibern und Eisenbahnunternehmen, gestatten, dass die zuständige Behörde 
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die Informationen gemäß Absatz 1 in ihren Räumlichkeiten an für Fahrgäste bzw. 
Passagiere aus Drittländern unübersehbaren Stellen kenntlich macht. 

Artikel 13 
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 206/2009 

(1) Die Verordnung (EG) Nr. 206/2009 wird mit Wirkung vom 14. Dezember 2019 
aufgehoben. 

(2) Bezugnahmen auf den aufgehobenen Rechtsakt gelten als Bezugnahmen auf die 
vorliegende Verordnung und sind gemäß der Entsprechungstabelle in Anhang V zu 
lesen. 

Artikel 14 
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 142/2011 

Artikel 27 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 142/2011 wird gestrichen. 

 

Artikel 15 
Inkrafttreten und Geltungsbeginn 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem 14. Dezember 2019. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 10.10.2019 

 Für die Kommission 

 Der Präsident 

 Jean-Claude JUNCKER 
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